
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.10.2024 

Aktuell werden etwa 38.000 Hektar Stiftungsland in 308 Stiftungsgebieten unterteilt. Für jedes 

Stiftungsgebiet werden seit 2012 naturschutzfachliche Ziele formuliert. Die Stiftung Naturschutz S.-H. 

hat Planungsbüros beauftragt alle naturschutzfachlich relevanten Daten und Gutachten eines Gebietes 

zusammenzutragen (z.B. aus den Biotoptypenkartierungen oder den FFH-Managementplänen des 

Landes SH). 

Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und den zuständigen Unteren Naturschutzbehörden 

wird darauf aufbauend ein Leitbild für jedes Stiftungsgebiet erstellt. Anschließend folgen klar definierte 

Ziele und damit verbundene Maßnahmenvorschläge für vor Ort ökologisch abgrenzbare Einheiten 

(lokale Differenzierungen). Auch die innerhalb eines Stiftungsgebietes möglichen 

Ökosystemdienstleistungen werden abgebildet sowie Projektideen für die Zukunft formuliert. Somit 

entsteht für jedes Stiftungsgebiet eine Handlungsanleitung – ein sogenannter Stiftungsland-

Entwicklungsplan (SLEP). 

Zu beachten: 

Um die Arbeit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch transparenter zu gestalten, werden die 

SLEPs veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass die Pläne nicht rechtsverbindlich sind. Nur der zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dargestellte Stand ist abgebildet. Es findet keine rückwirkende Überarbeitung 

statt. Teilweise waren Biotoptypenkartierungen zur Zeit der Erstellung noch nicht veröffentlicht und sind 

somit nur ausgegraut dargestellt. 

Beauftragte Büros sind: 
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1 Anlass 

Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein erstellt für jedes ihrer insgesamt über 290 

Stiftungsgebiete sogenannte Stiftungsland-Entwicklungs-Pläne, kurz „SLEP“. Der hier 

vorgelegte SLEP wurde von Heiko Grell, GGV Freie Biologen im Auftrag der Stiftung 

Naturschutz erstellt. 

Alle Daten der Recherchen, der Bestandserhebungen und des Zielkonzepts werden zukünftig in 

eine Datenbank der Stiftung eingepflegt. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um 

einen vorläufigen Bericht, der die zukünftigen Inhalte der Datenbank widerspiegelt. Er ist 

weitgehend in Tabellenform angelegt, um die spätere Überführung in die Datenbank zu 

erleichtern. 

Der Planungsraum umfasst die Flächen im Stiftungsgebiet „Sundwiesen / Fehmarn“. Insgesamt 

hat das SLEP-Gebiet eine Größe von nur 1,1 ha, die fast vollständig im FFH-Gebiet 

„Sundwiesen Fehmarn“ liegen. Das FFH-Gebiet erstreckt sich über einen etwa 2,7 km langen 

Abschnitt der Ausgleichsküste im Süden von Fehmarn zwischen dem Brückendamm und 

Wulfen. Seewärts grenzt das Vogelschutzgebiet „Ostsee östlich Wagrien“ an.  

 

2 Grundlagen 

2.1 Eigenflächen der Stiftung und Mandanten 

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsmaßnahmen, etc. 

 

Tab. 1: Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsflächen, etc. 

Verbindlichkeit Rechercheergebnis 

Ökokonten - 

Ausgleich In der Umgebung gibt es außerhalb des Stiftungslandes im FFH-Gebiet, am 
Campingplatz und oberhalb der Steilküste mehrere Kompensationsflächen, 
die als extensives Grünland entwickelt werden. 

Zuwendungsbescheide/
Zweckbindung 

- 

Sonstiges (laufende 
Schutzprogramme…) 

Bestandsförderung vom Kriechenden Sellerie (Apium repens) 

 

 

 

 

2.1.2 Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

 
Tab. 2: Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Kulisse Rechercheergebnis 

NP - 

NSG -  

LSG - 

Naturpark - 

FFH DE 1532-321 „Sundwiesen Fehmarn“ 
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EGV angrenzend: 

DE 1633-491 „Ostsee östlich Wagrien“ 

WRRL - 

SBVS Nebenverbundachse zwischen Fehmarnsund und Wulfener Hals 

 

Biotope LANU 1978 bis 1994 1532003 

Biotope FFH-Kartierung 2007-12 44426030001, 44426030002, 

Biotope LLUR 2014 bis 2019 326386030-411 

Wasserschutz/ -schongebiet - 

Retentionsraum Niederungsgebiet mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko 

Geotope - 

Archäologischer Denkmalschutz - 

Naturwaldkulisse - 

Artenschutzgebiet - 

Wiesen- und Rastvogelgebiet - 

Wildnis Gebiet des Landes SH - 

 

Die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse ist in Karte 1 im Anhang dargestellt. 

 

 

2.1.3 Runde Tische, Vereine 

 
Tab. 3: Runde Tische, Vereine 

Organisation Rechercheergebnis 
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3 Status quo 

3.1 Abiotische Ausstattung 

Das FFH-Gebiet liegt an der Südküste von Fehmarn zwischen dem Brückendamm und Wulfen. 

Es ist ein Teil der dortigen Ausgleichsküste mit Stränden, verschiedenen Typen von Dünen, 

Lagunen, Brackwassertümpeln, Röhrichten und Grünlandflächen. Der Boden ist meist sandig 

und in den Niederungen flach vermoort. Das Gebiet ist durch Straßen, Wege, Siedlungen und 

Campingplätze stark überformt und fragmentiert. Durch einen Deich ist der Hinterland- und 

Niederungsbereich vor Hochwasser der Ostsee gesichert. 

Das SLEP-Gebiet umfasst nur einen kleinen als Grünland genutzten Teil des FFH-Gebiets. Es 

liegt auf einer Wasserscheide zwischen zwei Grabensystemen und beinhaltet eine fast 

abflusslose Senke mit kleinem Einzugsgebiet. Dort existiert der einzige originäre Standort vom 

Kriechenden Sellerie in Schleswig-Holstein. Das Substrat im Gebiet ist von Natur aus 

nährstoffarm und überwiegend sandig. In seiner historischen Entstehung waren die Flächen der 

natürlichen Küstendynamik mit Ostsee-Hochwässern, Sandverlagerungen, Strandwall- und 

Dünenbildungen ausgesetzt.  

Das lokale Kleinklima der Küstenbereiche ist durch das Wasser und den Wind an der Ostsee 

geprägt. Im Sommer ist es eher kühl, im Winterhalbjahr führt das Ostseewasser eher zu milden 

und ausgeglichenen Temperaturen. 

 

 
Tab. 4: Naturraumkulissen 

Kulisse Rechercheergebnisse 

Hauptnaturraum 70 Schleswig-Holsteinisches Hügelland D23 

Naturraum 70302 Fehmarn / Nordoldenburg  

Landschaft (BFN) 70101 Ausgleichküstenlandschaft der Ostsee,  

Schutzwürdige Landschaft mit Defiziten 
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3.2 Biodiversität: Lebensräume (Biotoptypen, LRT), wertgebende Arten und 
Populationen 

3.2.1 Biotoptypen und Lebensraumtypen 

Im Stiftungsgebiet „Sundwiesen“ wurde nur ein Haupt-Biotoptyp kartiert. Das Grünland ist mit 

1,01 ha vertreten, was einem Anteil von 94,6 % entspricht. Es gibt ein Kleingewässer mit knapp 

500 m² und einem Flächenanteil von 4,3 %. Vereinzelt sind ruderale Säume mit Gebüschen und 

Siedlungsflächen angeschnitten.  

Nach LNatSchG geschützte Biotope sind auf 0,0460 Hektar (4,3 %) der Flächen im Gebiet 

vertreten. Es handelt sich um das Kleingewässer.  

FFH-Lebensraumtypen wurden durch die Landesbiotopkartierung (LBK) nicht kartiert. Bei der 

älteren FFH-Kartierung wurden noch Biotope der Lagunen und des Salzgrünlands 

ausgewiesen. Die Differenzen sind auf unterschiedliche Kartierschlüssel und Biotopansprachen 

zurückzuführen und haben nichts mit Veränderungen im Gebiet zu tun. 

 
Tab. 5: Vorliegende Kartierungen: Biotop- und Lebensraumtypen 

Kartierung Quelle (Jahr) Erläuterung 

Biotoptypen Land SH (1992) Luftbildauswertung der Biotoptypen (1988-1992)  

Biotoptypen/ LRT Leguan 2002 Kartierung der Biotoptypen und LRT im FFH-Gebiet 
DE 1532-321 

Biotoptypen / LRT Mordhorst 2012 Kartierung der Biotoptypen und LRT im FFH-Gebiet 
DE 1532-321 

Biotoptypen / LRT LBK 2017, 
Landesbiotopkartierung 

Landesweite Kartierung der Biotoptypen und LRT  

Biotoptypen / LRT Grell 2019 Überprüfung der Biotoptypen und LRT der 
Stiftungsflächen  

   

 

Die Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen sind in Karte 2 im Anhang 

dargestellt. Ergänzend sind in der Tab. 6 und Tab. 7 die nach den Haupteinheiten aggregierten 

Biotoptypen sowie die im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen aufgelistet. 

Die Daten für die Gesamtfläche von 1,07 Hektar dieses SLEP- Gebiets wurden aus der LBK 

übernommen. Die beiden folgenden Tabellen zeigen die grobe Einteilung in Hauptbiotoptypen 

und den Anteil an FFH-Lebensraumtypen. 

Bei der Interpretation der beiden Tabellen sind die Kartiervorgaben und der Kartierschlüssel für 

die LBK zu berücksichtigen. Im GIS sind die kartierten Biotoptypen, die hier zu Haupteinheiten 

zusammengefasst sind, getrennt aufgeführt.  
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Tab. 6: Bestand: Biotoptypen 

Code 
Kürzel 

Biotoptypen (Quelle: Haupttypen gem. Biotoptypen 
des LLUR vom Mai 2015) 

Fläche (ha) Anteil (%) 

K Küsten- und Meeresbiotope - - 

W Wälder und Brüche - - 

H Gehölze außerhalb von Wäldern 0,01 0,8 

F Binnengewässer 0,05 4,3 

M Hoch- und Übergangsmoore - - 

N Sümpfe und Niedermoore - - 

T Trocken- und Zwergstrauchvegetation - - 

G Grünland 1,01 94,6 

A Acker- und Gartenbaunutzung, Baumschulen - - 

R Ruderale Gras- und Staudenfluren - - 

S Biotope im Bereich von Bebauungen 0,00 0,3 

 Gesamtfläche SLEP-Gebiet 1,07 100,0 

 

 
Tab. 7: Bestand: FFH - Lebensraumtypen 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%) 

1150 Lagunen - - 

1330 Atlantische Salzwiesen - - 

 Gesamtfläche FFH-LRT 0,0 0,0 

 

Die beiden aufgeführten LRT ohne Flächenangaben sind in Altkartierungen aufgeführt worden. 

Sie kommen zusammen mit den LRT des Strandes und der Dünen im FFH-Gebiet vor. 

 

 

3.2.2 Wertgebende Arten und Populationen 

Eine Auswahl aktueller und älterer Vorkommen wertgebender Arten ist in Tab. 9 zusammen-

gestellt. Ausführliche Artenlisten enthalten die in Tab. 8 angegebenen Quellen. Es ist zu 

beachten, dass es sich bei der Raabe-Kartierung (1987) um Rasterdaten handelt. Daher 

müssen die angegebenen Arten nicht zwingend auf den Stiftungsflächen vorkommen. Es lässt 

sich hieraus jedoch das naturschutzfachliche Potenzial hinsichtlich möglicher Entwicklungen 

ableiten. 

Direkt auf der Stiftungsfläche verortbare Vorkommen wertgebender Arten sind in der Spalte "N“ 

der Tab. 9 gekennzeichnet.  

Im Stiftungsgebiet „Sundwiesen / Fehmarn“ kommen gefährdete Magerkeitszeiger, Grünland- 

und Saumarten vor. Von besonderer Bedeutung ist das einzige originär bekannte Vorkommen 

von Kriechendem Sellerie (Apium repens).  



SLEP Sundwiesen / Fehmarn - Status quo - Endversion Seite 6 

GGV Freie Biologen, Heiko Grell, Am Wohld 7, 24244 Felm 

Aus den angrenzenden Flächen des FFH-Gebiets und der Umgebung sind weitere Vorkommen 

seltener und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten bekannt. Hervorzuheben sind Kleines 

Mädesüß, Kohl-Lauch, Schlangen-Lauch, Weinberg-Lauch, Rundblättrige Glockenblume, 

Golddistel, Wiesen-Flockenblume, Skabiosen-Flockenblume, Natternkopf, Kleine Pimpinelle, 

Silber-Fingerkraut, Knolliger Hahnenfuß und Knöllchen-Steinbrech sowie Tannenwedel und 

Brennender Hahnenfuß. Hinzukommen einige Arten der alten Raabe-Rasterkartierung, von 

denen nicht bekannt ist, ob sie noch im Gebiet oder zumindest der näheren Umgebung 

vorkommen. 

Vögel des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie sind in der Region u.a. mit Rohrweihe und 

Rohrdommel bekannt. Tag- und Nachtgreife haben einen großen Aktionsradius und können im 

Stiftungsgebiet jagen. Weiterhin kommen Strand-, Offenland- und Wiesenvögel vor wie 

Feldlerche, Kiebitz, Rotschenkel, Sandregenpfeifer und Mittelsäger. Die kleine Stiftungsfläche 

ist für Vögel von untergeordneter Bedeutung.  

Die Daten zu Säugetieren liegen nicht vor. Es ist zumindest mit Nahrungsvorkommen von 

Fledermäusen zu rechnen wie z.B. Wasser-, Mücken-, Zwerg- und Breitflügel-Fledermaus. 

Das FFH-Gebiet kann von häufigen und ungefährdeten Amphibien- und Reptilienarten besiedelt 

werden wie z.B. Blindschleiche, Waldeidechse, Wasserfrosch, Grasfrosch, Erdkröte und 

Teichmolch. Aus der Umgebung sind Vorkommen von Kammolch, Moorfrosch, Kreuz- und 

Wechselkröte bekannt.  

Die Daten zu Insekten und anderen Tiergruppen liegen nicht vor oder es handelt sich um 

euryöke, häufige Arten. Das Gewässer auf der Stiftungsfläche hat ein Potenzial für Libellen.  

 
Tab. 8: Vorliegende Kartierungen / Gutachten: wertgebende Arten und Populationen 

Kartierung/Gutachten Quelle (Jahr) Erläuterung 

Pflanzen / Tiere LLUR 2019 Abfrage der Landesdatenbank (AFK) 

Pflanzen Raabe 1987 Abfrage von 2 Rasterpunkten 

Pflanzen Dierßen et. Al 1989 Flächenschutzkonzept zur Erhaltung der 
botanischen Besonderheiten des 
Naturraums Nordoldenburg / Fehmarn 

Pflanzen Stuhr J. et. al 2005 Datenbankgestützte Inventarisierung 
seltener, gefährdeter und gebietstypischer 
Pflanzenarten des Naturraums 
Nordoldenburg/Fehmarn zur Vorbereitung 
eines Artenschutzprogramms „blütenreiche 
Straßenränder“ 

Pflanzen / Tiere LANU 1978 -1994 Biotopkartierung des Landes 
Abfrage von Biotopen der Region 

Pflanzen / Vegetation Mordhorst-Bretschneider 
2010 

Textbeitrag zum FFH-Gebiet Sundwiesen 
Fehmarn  (1531-321)  

Pflanzen (Apium repens) Stuhr, J. & Jödicke, K. 
2002 bis 2008 

Zwischenbericht zum FFH-Monitoring 
höherer Pflanzen 

Flora / Struktur Heiko Grell, GGV 2006 Life-Projekt BaltCoast, Grundkartierung 
Teilgebiet Sundwiesen 

Flora / Struktur Heiko Grell, GGV 2010 Life-Projekt BaltCoast, Endbericht 
Teilgebiet Sundwiesen 

Flora / Management Heiko Grell, GGV 2012 Life-Projekt BaltCoast, After LIFE Ergänzung
Teilgebiet Sundwiesen 
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Ankaufsgutachten Heiko Grell, GGV 2012 Gutachterliche Stellungnahme zum Ankauf 
einer Küstenfläche bei Avendorf /Fehmarn 

FFH-Managementplan MELUR 2010 Managementplan für das Fauna-Flora-
Habitat-Gebiet DE-1532-321 „Sundwiesen 
Fehmarn“  

Pflanzen / Tiere Heiko Grell 2019 SLEP- Kartierung 2019 

 

 
Tab. 9: Auswahl wertgebender Arten; N = Nachweis im Stiftungsgebiet 

Arten 
Schutzstatus/ 
Rote Liste SH 

Jahr des letzten 
Fundes 

N Anmerkungen 

Pflanzen     

Kohl-Lauch 

(Allium oleraceum) 

RL-SH 3 2012 N Säume und Graudünen, 
am Wegrand 

Schlangen-Lauch 

(Allium scorodoprasum) 

RL-SH 3 2019  feuchte Säume 

Weinberg-Lauch 

(Allium vineale) 

RL-SH 3 2019 N Säume und Graudünen, 
am Wegrand 

Kriechender Sellerie 

(Apium repens) 

FFH II 

RL-SH 1 
2019 N Senke im Grünland, 

>1.000, 300 m² 

Rundblättrige Glockenblume 

(Campanula rotundifolia) 

RL-SH V 2012  Magerrasen, Graudünen 

Golddistel 

(Carlina vulgaris) 

RL-SH 3 2012  Magerrasen, Graudünen 

Wiesen-Flockenblume  

(Centaurea jacea) 

RL-SH V 2012  Magerrasen, Graudünen 

Skabiosen-Flockenblume  

(Centaurea scabiosa) 

RL-SH 2 1990  Magerrasen, Graudünen 

Gemeiner Natternkopf 

(Echium vulgare) 

RL-SH 3 2019 N sandiger Saum am 
Grünland 

Kleines Mädesüß  

(Filipendula vulgaris) 

RL-SH 1 2012  Magerrasen, Graudünen 

Echter Wiesenhafer  

(Helictotrichon pratense) 

RL-SH 2 2012  Magerrasen, Graudünen 

Tannenwedel 

(Hippuris vulgaris) 

RL-SH 3 2010  benachbarte Senke, 
Gräben, Gewässer 

Sumpf-Vergißmeinnicht  

(Myosotis palustris) 

RL-SH V 2019 N Kleingewässer 

Stechender Hauhechel 

(Ononis spinosa) 

RL-SH 3 2010  Magerrasen, Graudünen 

Kleine Pimpinelle 

(Pimpinella saxifraga) 

RL-SH V 2019 N Wegsaum, Magerrasen 
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Arten 
Schutzstatus/ 
Rote Liste SH 

Jahr des letzten 
Fundes 

N Anmerkungen 

Silber-Fingerkraut  

(Potentilla argentea) 

RL-SH V 2019 N Wegsaum, Magerrasen 

Knolliger Hahnenfuß  

(Ranunculus bulbosus) 

RL-SH V 2012  Magerrasen, Graudünen 

Brennender Hahnenfuß  

(Ranunculus flammula) 

RL-SH V 2019 N nasse Senken, Ufer von 
Kleingewässern 

Knöllchen-Steinbrech 

(Saxifraga granulata) 

RL-SH 3 2019 N Wegsaum, Magerrasen 

Rote Quellbinse  

(Blysmus rufus) 

RL-SH 3 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Zittergras  

(Briza media) 

RL-SH 2 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Sand-Strohblume  

(Helichrysum arenarium) 

RL-SH 2 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Acker-Witwenblume  

(Knautia arvensis) 

RL-SH V 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Rauer Löwenzahn  

(Leontodon hispidus) 

RL-SH 2 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Wiesen-Margerite  

(Leucanthemum vulgare) 

RL-SH V 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Ähriges Tausendblatt  

(Myriophyllum spicatum) 

RL-SH V 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Quirliges Tausendblatt 

(Myriophyllum verticillatum) 

RL-SH V 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Gelbe Wiesenraute 

(Thalictrum flavum) 

RL-SH 3 1987  Raabe-Rasterkartierung 

Säugetiere     

keine relevanten Angaben     

Vögel     

Rohrweihe  
(Circus aeruginosus) 

VSchRL I 2016  Röhrichte der Umgebung 
auf Süd-Fehmarn 

Rohrdommel  
(Botaurus stellarus) 

VSchRL I 2016  Albertsdorfer See 

Mittelsäger 
(Merguns serrator) 

 2016  Küstenflächen 

Brandgans 
(Tadorna tadorna) 

 2016  Küstenflächen 

Austernfischer 
(Haematopus ostralegus) 

 2016  Strand- und Strandwälle 

Feldlerche 
(Alauda arvensis) 

RL-SH 3 2019 N Grünland, Säume und 
Strandwälle 
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Arten 
Schutzstatus/ 
Rote Liste SH 

Jahr des letzten 
Fundes 

N Anmerkungen 

Kiebitz 
(Vanellus vanellus) 

RL-SH 3 2019 N Grünland 

Rotschenkel 
(Tringia totanus) 

RL-SH 3 2008  Küstenflächen, Wulfen 

Sandregenpfeifer 
(Chararius hiaticula) 

RL-SH 2 2008  Strände 

Amphibien     

Kammolch 

(Triturus cristatus) 

FFH II 1998  Kleingewässer im 
Grünland 

Moorfrosch  

(Rana arvalis) 

FFH IV 2007  Kleingewässer im 
Grünland 

Wechselkröte 

(Bufo viridis) 

FFH IV 2006  Albertsdorfer See 

Kreuzkröte 
(Bufo calamita) 

FFH IV 1999  Kleingewässer am 
Albertsdorfer See 

Reptilien     

keine relevanten Angaben     

Fische     

keine relevanten Angaben     

Weichtiere     

keine relevanten Angaben     

Libellen     

keine relevanten Angaben     

Schmetterlinge     

keine relevanten Angaben     

Heuschrecken     

keine relevanten Angaben     

Käfer     

keine relevanten Angaben     
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4 Leitbild 

Das Leitbild gibt die Entwicklungsrichtung für den Raum, in dem das Stiftungsgebiet liegt, vor. 

Es integriert die naturräumlichen Potentiale, die Historie und Charakteristika des Gebiets. Diese 

Vision wird durch bestehende naturschutzfachliche Vorgaben gefiltert und konkretisiert. Unter 

Berücksichtigung der Schutzgebietsverordnungen und naturschutzfachlichen Planungen im 

Raum wird ein mit der Stiftung Naturschutz und dem LLUR abgestimmtes Leitbild erstellt. 

Das Leitbild ist im Präsens formuliert und stellt den gewünschten Zustand der Landschaft für 

einen längeren Zeitraum dar (~ 100 Jahre). 

In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Raumes werden für die Flächen der Stiftung 

Naturschutz Entwicklungsziele formuliert, die ein Zeitfenster von etwa 10 Jahren abdecken. 

Die Entwicklungskonzepte berücksichtigen die Heterogenität der vorhandenen Landschafts-

typen und resultieren in konkreten, flächenbezogenen Maßnahmenvorschlägen und Projekt-

ideen. 

 

4.1 Rechtliche und fachplanerische Vorgaben des Naturschutzes 

Folgende Aussagen aus übergeordneten Planungen wurden bei der Formulierung des Leitbilds 

berücksichtigt:  

 

Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet DE 1532-321 „Sundwiesen Fehmarn“ 

Erhaltung eines breiten, nicht eingedeichten Strand-, Strandwall- und Dünensaumes am Fehmarnsund in 

Verbindung mit natürlichen oder naturnahen Lagunensituationen, Brack- und Süßwassertümpeln und – 

sümpfen, ungenutzten Hochstaudenfluren und Röhrichten sowie z.T. extensiv überweideten Brack- und 

Strandwiesen. Insbesondere Erhaltung langfristig gesicherter Vorkommen der seltenen und gefährdeten 

Pflanzenart Apium repens (Kriechender Scheiberich) an ihren naturnahen Standorten im Gebiet und 

Sicherung der Gesamtpopulation. 

Für die Lebensraumtypen 2130* und 1150* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den 

Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen 

Besonderheiten, insbesondere des Küstenschutzes, wiederhergestellt werden. 

 

Managementplan für das FFH-Gebiet DE-1532-321 „Sundwiesen Fehmarn“ (Auszüge) 

 

Notwendige Erhaltungsmaßnahmen: 

• Sicherung des Apium repens- Bestandes: 

• Wiederaufnahme der ganzjährigen extensiven Beweidung zur Wiederherstellung artenreicher 

Lagunen/Salzrasen – Komplexe (Wiederherstellungsverpflichtung) im Zentrum des Gebietes 

• Hydrologische Maßnahmen zur Lagunenwiederherstellung im Zentrum des Gebietes 

(Wiederherstellungsverpflichtung) 

• Lagunenwiederherstellung auf den Ponyflächen im Osten (Gemarkung Wulfen) 

• Herbstbeweidung der Graudünenfläche westlich des Campingplatzes 

(Wiederherstellungsverpflichtung) 
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Weitergehende Entwicklungsmaßnamen 

• Maßnahmen zur Lagunenwiederherstellung im Westen 

• Ausschieben feuchter Dünentäler 

• Beseitigung der Kartoffelrose 

• Wiederherstellung von Krötentümpeln im Graudünenbereich 

• Spezielle Artenschutzmaßnahmen für z.B.: Kleines Mädesüß, Heide-Nelke, Thymian, Stranddistel, 

Großer Knorpelsalat, Sand-Strohblume, Hunds-Veilchen und Strand-Platterbse. 

 

BVS SH Nebenverbundachse im Bereich Fehmarnsund: 

Entlang der Küste wurden die Abschnitte für eine Entwicklung von naturnahen Küstenstreifen 

vorgeschlagen, die aufgrund ihrer komplexen Standortbedingungen vergleichsweise gute 

Entwicklungsmöglichkeiten für unterschiedliche naturraumtypische Lebensräume bieten.  

 

Gesetzlicher Biotop- und Artenschutz 

 

Landschaftsrahmenplan II, Ostholstein und Hansestadt Lübeck: 

Küstenüberflutungsmoore 

Die größten Niedermoore Ostholsteins sind ehemalige Küsten - Überflutungsmoore:  

Oldenburger Graben, Nördlicher Binnensee (Fehmarn), Randbereiche des ehemaligen Klostersees, 

Haffwiesen sowie die Aalbeek - Niederung. Vor ihrer Eindeichung wurden diese Niedermoore bei 

Sturmfluten von der Ostsee regelmäßig überflutet. Einige dürften auch schon bei geringeren 

Wasserschwankungen im unteren Bereich überschwemmt worden sein, wenn die Niederung einen 

tiefgelegenen Auslauf in die Ostsee (Brök) hatte (zum Beispiel Oldenburger Graben). Diese 

Niedermoore standen also unter dem Salzwassereinfluss der Ostsee, die bei aufgewühlter See auch 

viele Nährstoffe (zum Beispiel abgerissenes Seegras) mit sich führte. Die natürliche Vegetation dieser 

salzbeeinflussten Niedermoore sind Brackwasserröhrichte (Schilf, Gemeine Strandsimse, Salz-

Teichsimse). 

Unter Beweidung konnten sich hier früher vermutlich Salzwiesen entwickeln, wie sie an kleineren, heute 

noch überfluteten Niedermooren zu erkennen sind (vergleiche auch Abschnitt Salzwiesen). Nach der 

Eindeichung der großen Küstenüberflutungsmoore sind diese schnell ausgesüßt, und sie entwickeln 

sich heute wie normale Binnenland-Niedermoore weiter. Heute gibt es nur noch kleine 

Küstenüberflutungsmoore in Ostholstein, die deshalb der besonderen Aufmerksamkeit und des 

besonderen Schutzes bedürfen: Eichholz- Niederung, Ränder des Neustädter Binnenwassers und 

Röhricht nördlich der Halbinsel Depenhusen (Krummsteert, Sulsdorfer Wiek, Salzwiesen am Haken 

östlich der Fehmarnsundbrücke). 

 

An der Küste Ostholsteins gibt es zahlreiche Niederungen, die sich in ihrem natürlichen Zustand dadurch 

unterscheiden, dass einige zur Ostsee hin offen sind, andere durch Strandwälle von der Ostsee 

abgeschnitten sind. Während die offenen Niederungen auch durch kleine Wasserschwankungen der 

Ostsee beeinflusst werden, werden die durch Strandwälle abgetrennten Niederungen nur von 

Sturmfluten erreicht. Unabhängig von den heutigen Küstenschutzmaßnahmen, die in der Regel auch 

Sturmfluten aus den Niederungen heraushalten, werden im folgenden die Niederungen ihrem 

ursprünglichen Typ zugeordnet. 
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Zur Ostsee offene Niederungen: Wallnau (Kopendorfer See), Großenbroder Au, Großenbroder 

Binnenhafen (Binnensee), Neustädter Binnenwasser, Lagune östlich der Fehmarn-Sundbrücke, 

Niederung nördlich der E 4 westlich Großenbrode, Burger Binnensee. 

Durch Strandwälle von der Ostsee getrennte Niederungen: Nördliche Binnenseen (Fehmarn), 

Eichholzniederung, Großenbroder Moor, Godderstorfer Au, Dahmer Moor, Aalbeek - Niederung, 

Oldenburger Graben, Klostersee - Niederung, Haffwiese, Salzwiesen am Holm.  

 

Nordoldenburg und Fehmarn mit Ostseeküste; Naturräumliche Grundlagen 

Dieser Landschaftsraum der Ostholsteinischen Jungmoränenlandschaft umfasst die Naturräume 

Fehmarn, Nordoldenburg und Oldenburger Graben. Kennzeichnend für das von der letzten Eiszeit 

geprägte Gebiet sind die an der Oberfläche liegenden Grundmoränen. Bis auf das ebene Fehmarn 

weisen sie ein überwiegend welliges Relief auf.  

Eine Besonderheit für Schleswig-Holstein sind die so genannten „Fehmeraner Schwarzerden”, die sich 

unter kontinentalem Klimaeinfluss auf Fehmarn entwickelten. 

Die Küste Ostholsteins ist durch Erosions- und Ablagerungsprozesse des Meeres vielfältig gestaltet. Die 

Höhe der heutigen Küstenlinie hat sich aus einem allmählichen Anstieg der Ostsee (Transgression) in 

den vergangenen 7.000 Jahren eingestellt. Seit etwa 4.000 Jahren erfolgt dieser Anstieg jedoch nur noch 

sehr langsam. Die Ostseeküste Schleswig-Holsteins ist heute eine Ausgleichsküste mit nivellierender 

Wirkung der Brandung im Bereich der Küstenlinie.  

Viele Ostseeküsten - Lebensräume haben aufgrund ihrer Einmaligkeit europaweite Bedeutung.  

An der Küste finden sich Salzpflanzen (Halophyten), die wegen des langen Küstenabschnitts im Kreis 

erwähnenswert sind. Sie dokumentieren den von West nach Ost abnehmenden Salzgehalt in der Ostsee: 

Nach Mecklenburg - Vorpommern verarmt das Arten- und Gesellschaftsinventar der Salzwiesen aufgrund 

des abnehmenden Salzgehalts. In Ostholstein entspricht es noch im Wesentlichen dem der 

Nordseesalzwiesen. 

Amphibien: Die landesweite Abnahme verschiedener Amphibienarten ist auch im Planungsraum sichtbar. 

Während die Kreuzkröte in den Küstenbiotopen West- und Nordfehmarns noch stabile Bestände 

aufweist, ist die Rotbauchunke in ihrem Bestand gefährdet. Diese ehemalige Charakterart Fehmarns, 

die früher in „ungezählten Mengen” auf der Insel vermerkt wurde, ist stark rückläufig. 

 

Landschaftliche Leitbilder für die „Ostseeküste“:  

�  artenreiche natürliche Lebensgemeinschaften der Ostsee in Flachwasserbuchten und Flachgründen, 

�  naturnahe Biotopkomplexe im Übergangsbereich von der offenen Ostsee bis ins Hinterland mit 

Strand, Strandwällen und Dünen, Steilküsten, Küstenwäldern sowie naturnahen Binnenseen und 

extensiv genutzten Salzwiesen. 

 

Landschaftliche Leitbilder für „Nordoldenburg und Fehmarn“, Auswahl:  

�  extensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen im küstennahen Bereich mit naturnahen, ungenutzten 

Übergangszonen zur Küstenlinie (insbesondere hinter Steilküstenabschnitten), 

�  landwirtschaftlich genutzte Bereiche mit landschaftstypischen Steinwällen, Knicks und (Kopf-) 

Baumreihen sowie anderen naturnahen Kleinstrukturen wie Kleingewässern, Rainen, Staudensäumen 

und Magergrasfluren, 
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Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems (BVS) 

In diesen Gebieten sind Flächenankäufe für Naturschutzzwecke und sonstige Maßnahmen des 

Naturschutzes besonders zu fördern, um die Flächen langfristig zu sichern und als naturbetonte 

Lebensräume zu entwickeln. Sie eignen sich damit auch in besonderem Maße für die Einrichtung 

eines Ökokontos. 

 

Flächenankauf: 

Auf vielen Flächen ist die Wiederherstellung natürlicher oder halbnatürlicher Verhältnisse mit den 

dazugehörigen dynamischen Prozessen (beispielsweise Überschwemmungen) Ziel von 

Naturschutzmaßnahmen. Um die dann möglicherweise vollständigen Ertragseinbußen auszugleichen, 

ist auch eine Förderung im Rahmen des Vertrags – Naturschutzes in der Regel nicht ausreichend. 

Daher ist der Erwerb der Flächen Voraussetzung für die Realisierung der Naturschutzziele. Dieses ist 

satzungsgemäße Aufgabe der Stiftung Naturschutz. 

 

Naturschutzmaßnahmen in Flurneuordnungsverfahren: 

Flurneuordnungsverfahren nach § 86 und § 103 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) bieten Möglichkeiten 

zur Entwicklung von zusammenhängenden Flächenkomplexen, Biotopverbundsystemen, 

Gewässerrandstreifensystemen oder Einzelbiotopen. Die Mitwirkung der Gemeinden und 

Grundeigentümer führen zu Bürgerbeteiligung und beinhalten kooperative Ergebnisse. 

Naturschutzmaßnahmen in Flurneuordnungsverfahren haben das Ziel, größere Gebiete für 

Naturschutzzwecke dauerhaft zu sichern. Geeignete Räume dafür liegen im Schutzgebiets- und 

Biotopverbundsystem der regionalen Planungsebene. 

 

 

Zusammenfassung der naturschutzrechtlichen Vorgaben: 

Die genannten fachlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben stellen die Erhaltung der Reste 

der Küstenniederung mit ihren verschiedenen Lebensräumen und die Wiederherstellung einer 

naturraumtypischen Besiedlung in den Vordergrund. Das Wasserregime mit partiellen 

Überflutungen von Niederungsflächen und Senken soll soweit wie möglich wieder naturnäher 

hergestellt werden.  

Die nutzbaren Grünland- und Graudünenbereiche sollen durch eine angepasste Pflegenutzung 

erhalten und arten- und strukturreich entwickelt werden. Ziel ist der Schutz der FHH-LRT mit 

den charakteristischen Tier- und Pflanzenarten und mit dem einzigen originären Standort vom 

Kriechenden Sellerie (Apium repens, FFH Anhang II) in Schleswig-Holstein.  
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4.2 Leitbild für den SLEP „Sundwiesen / Fehmarn“ 

Das Stiftungsgebiet „Sundwiesen“ liegt auf Fehmarn östlich der Sundbrücke in der dortigen 

Küstenlandschaft. Das Gebiet ist naturräumlich heterogen strukturiert und beinhaltet eine 

Abfolge der verschiedenen Lebensraumtypen vom Strand über Spülsaum- und 

Dünengesellschaften bis hin zu Sand-Trockenrasen. Die Küstenniederung ist durch Straßen, 

Gebäude, Campingplätze und andere touristische Einrichtungen überprägt, weist aber gut 

entwickelte Restlebensräume mit ihren jeweils typischen und teilweise sehr seltenen Arten auf.  

Die nutzbaren Offenlandlebensräume werden durch eine extensive Pflegebeweidung und 

Gehölzeinschlag in hoher Qualität erhalten, so dass auch konkurrenzschwache Arten dauerhaft 

vorkommen können. Für besonders spezifische Arten wie den Kriechenden Sellerie (Apium 

repens) und die Kreuzkröte (Bufo calamita) wurden geeignete Habitate erhalten, neu 

geschaffen und dauerhaft gepflegt. Im Rahmen des FFH- Managementplans und der 

Artenschutzprojekte haben sich Kleines Mädesüß (Filipendula vulgaris) und weitere typische 

Pflanzenarten neu angesiedelt. 

Neophyten wie die Kartoffelrose (Rosa rugosa) wurden soweit zurückgedrängt, dass sich dort 

wieder die heimischen, standortstypischen Bestände mit Küstenvegetation ausgebreitet haben. 

Tiere mit großen Raumansprüchen, insbesondere Fledermäuse, Küstenvögel und Rastvögel 

sowie Tag- und Nachtgreife, nutzen den Niederungsbereich am Fehmarnsund als einen Teil 

ihres Komplexlebensraums.  
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5 Zielkonzept 

Die Erstellung des Zielkonzepts erfolgt auf der Grundlage der in Kapitel 2 aufgeführten 

Einbindungen in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse sowie dem Status quo der 

Biodiversität (Kapitel 3), der Leitbilddiskussion mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und dem 

LLUR, den Empfehlungen der vorliegenden Gutachten (Tab. 5 und Tab. 8) sowie aufgrund der 

fachgutachterlichen Begehung des Gebiets. Neben der Biodiversität rücken auch die möglichen 

Ökosystemdienstleistungen des Stiftungsgebiets in den Fokus des Konzeptes. 

Die Entwicklung der Ziele und die Ableitung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach rein 

naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen wird von der 

Stiftung festgestellt. Ggf. daraus resultierende Änderungen der Ziele oder Maßnahmen müssen 

nachträglich eingepflegt werden. 

 

 

5.1 Zielkonzept Biodiversität 

Nachfolgend werden räumliche Einheiten für die Zuordnung der Zielebenen gebildet. Dies führt 

je nach Größe und Lage des Stiftungsgebiets zu einer Einteilung „Lokaler Differenzierungen“ 

(Lok_Diff). Besonders inhomogene oder große Gebiete werden in Teilgebiete untergliedert. Die 

hier verwendeten Bezeichnungen entsprechen den im GIS verwendeten Feldnamen in der 

Attributtabelle. 

Im Zielkonzept wird zwischen zwei Zielebenen unterschieden, die unabhängig voneinander 

betrachtet werden können. Während die Zielebene 1 das Entwicklungsziel für einen größeren, 

zusammenhängenden Landschaftsausschnitt angibt, werden in der Zielebene 2 nur Flächen 

zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen Landschaftsausschnitt abbilden. 

Damit können sich in Zielebene 1 ein bis mehrere Landschaftsausschnitte mit der gleichen oder 

mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden.  

Die kleinste Einheit (Lok_Diff) bezeichnet ein Gebiet mit gleichen Maßnahmen. Es kann sich 

dabei auch um mehrere getrennte Flächenbereiche handeln. Dies bedeutet, dass Flächen mit 

gleichem Ziel in der ersten und zweiten Ebene, z. B. Moorlandschaft (M) und Feuchtgrünland 

(GF), auch verschiedenen Lok_Diffs zugeordnet werden können, wenn sich die Maßnahmen 

(deutlich) unterscheiden oder die Flächen in verschiedenen Lokalitäten oder Mooren liegen. In 

einem Lok_Diff können mehrere Struktur-ID gleichzeitig vergeben werden, es lässt sich dann 

aber nicht mehr rückschließen, für welche Teilfläche diese Strukturen gelten. Dies kann im Text 

erklärt werden. 

Das Abkürzungsverzeichnis für die Zielebenen befindet sich auf der folgenden Seite.  

Die Ableitung der Ziele erfolgt unter Zuordnung der vorgesehenen Ziel-Lebensräume und -

Biotope sowie der artenschutzrelevanten und weiteren spezifischen Arten(-gilden), dargestellt in 

Tab. 9. Die räumliche Abgrenzung der Zielebenen ist in der Karte „Ziele“ dargestellt, die 

räumliche Abgrenzung der Lok_Diffs in der Karte „Lok_Diffs“ im Anhang. 

Das Stiftungsgebiet „Sundwiesen / Fehmarn“ besteht aus nur einem Teilgebiet. Dieses weist 

nur eine „Lok_Diff“ (lokale Differenzierung) auf. 
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Nachfolgend wird zum besseren Verständnis das Abkürzungsverzeichnis des Kartierschlüssels 

für die beiden Zielebenen aufgeführt (Stand: 15.11.2018): 

 

Stiftung: Vorlage Kartierschlüssel für Zielebenen im Zuge der SLEP Kartierungen 

 

 

Stand: 15. November 2018 
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Tab. 10: Räumliche Gliederung für das Zielkonzept 

Teilgebiet LOK_DIFF Bezeichnung  Ziel_1 Ziel_2 Struktur

381  SLEP Sundwiesen / Fehmarn 
   

381_01  Hinterdeichsflächen Fehmarnsund 
   

 381_01_01 Apium repens - Weide K KD 6, 14 

Das SLEP-Gebiet „Sundwiesen / Fehmarn, (Nr. 381) wird nur einem Teilgebiet zugeordnet. 

Darin befindet sich z.Z. nur eine Lok_Diff. 

 

 

 

Abb. 1: Räumliche Gliederung für das SLEP-Gebiet „Sundwiesen / Fehmarn“ 
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5.1.1 Teilgebiet 381_01: Hinterdeichsflächen Fehmarnsund 

Teilgebiet: 381_01, Hinterdeichsflächen Fehmarnsund 

Bestand 

 

In dem mehrteiligen FFH-Gebiet am Fehmarnsund liegt ein Teil der Küstenniederung 

hinter dem Deich. Diese Bereiche gehören von ihrer Genese her zum System der 

trockenen Strandwälle, der vermoorten Dünentälchen und Lagunen. Die Hydrologie ist 

heute durch den Deich, die Entwässerung, Straßen und zahlreiche Gebäude gestört. 

Das Teilgebiet umfasst z.Z. 1,1 Hektar Stiftungsfläche im östlichen Bereich der etwa 

noch 7 ha großen offenen Küstenniederung hinter dem Deich. Die Fläche wird als 

extensives Grünland genutzt und beinhaltet trocken-sandige Bereiche und eine große 

feuchte Senke. Das Grünland liegt auf einer Wasserscheide und entwässert in östliche 

Richtung. In der Senke, die temporär überflutet werden kann, siedelt der Kriechende 

Sellerie (Kriechender Scheiberich, FFH Anhang II). Es handelt sich um den einzigen 

originär bekannten Standort der Art in Schleswig-Holstein. Die trockenen Bereiche des 

Grünlands und ein Gewässer weisen weitere gefährdete aber weiter verbreitete Arten 

auf.  

Anmerkung: Bei der LBK ist der Standort des Grünlands auf einem überdünten 

Strandwall und die Abgrenzung der feuchten Senke von den trockenen Standorten 

nicht hinreichend genau dargestellt. Das extensive Grünland ist lediglich als „GYy/GYf“ 

kartiert und nicht weiter differenziert worden. 

Ziele 
 

Ziel ist es, das Grünland der unterschiedlichen Standorte zu erhalten und als offene 

Küstenniederung mit alten Strandwällen, Magerrasen auf Sandböden, Gewässern und 

feuchten Senken naturschutzfachlich zu arten-, blüten- und strukturreichen Beständen 

weiter zu entwickeln. Im Fokus steht dabei der Kriechende Sellerie (Apium repens). 

Sein Bestand soll erhalten und wenn möglich vergrößert werden.  

Weitere Leit- und Zielarten sind u.a. Neuntöter, Feldlerche, Kiebitz, Schafstelze, 

Kammolch, Kreuz- und Wechselkröte sowie Pflanzenarten der Magerrasen und der 

Gewässer. Die Offenlandflächen sollen als Rast- und Nahrungshabitat für Vögel und 

Fledermäuse der Umgebung dienen und ein ausreichendes Futterangebot aufweisen. 

Maßnahmen Das Grünland soll weiterhin extensiv mit Rindern beweidet werden. Ein Anschluss an 

benachbarte Grünlandflächen der Niederung und eine temporäre Beweidung mit 

eingeschlossener Weideruhe sind anzustreben. Zusätzlich zur Weidenutzung können 

ruderalisierte Bestände gemäht werden, um dort die Biomasse zu reduzieren und eine 

Besiedlung mit typischen, aber konkurrenzschwachen Grünlandarten nährstoffarmer 

Standorte zu fördern. Die potenziell vom Kriechenden Sellerie besiedelbare Fläche 

sollte vergrößert werden. Dazu kann die Senke ggf. weiter vernässt oder in Bereichen, 

die noch nicht besiedelt sind, der Oberboden flach abgeschoben werden. 

Das vorhandene Gewässer und die mageren Standorte auf Sandboden sollen erhalten 

und ggf. gepflegt werden. Es ist anzustreben, die Stiftungsflächen in der Niederung 

und im weiteren FFH-Gebiet weiter zu arrondieren. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Pflanzen oder Tiere wie Brut- und 

Rastvögel, Amphibien, Reptilien, Libellen, Heuschrecken und Tagfalter können 

durchgeführt werden. 
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5.1.1.1 381_01_01, Apium repens - Weide 

381_01_01, Apium repens - Weide 

Zielebene 1: K  

Küstenlandschaft 

Zielebene 2: KD  

Küstendünen  

Struktur: 6, 14, 

mit Gewässer, strukturreich 

Bestand Die Grünlandfläche der Stiftung Naturschutz ist 1,1 ha groß und liegt am Ostende der 

eingedeichten Niederung. Sie entwässert durch ein renaturiertes Flachgewässer und 

einen Graben in östliche Richtung. Das Grünland weist ein natürliches Relief mit einem 

überdünten, trockenen Strandwall und einer feuchten Senke auf. Die feuchte Senke 

hat ein nur sehr kleines Einzugsgebiet und liegt auf einer Wasserscheide. Dort siedelt 

der einzige, originär bekannte Standort vom Kriechenden Sellerie (Apium repens). 

Neben einigen häufigen Arten des Grünlands kommen einige Arten des mesophilen 

Grünlands und Magerkeitszeiger vor. Viele der charakteristischen Kräuter weisen nur 

kleine Bestände auf. Das Grünland ist insgesamt mäßig arten- und blütenreich 

entwickelt. Im Gewässer und am Ufer siedeln weitere spezifische und seltene Arten. 

Das Grünland wird extensiv mit zwei Rindern beweidet. Sie halten das Gelände offen. 

Konkurrenzschwache Arten werden indirekt gefördert, da das Grünland nicht gedüngt 

wird.  

Die Fläche ist von angepflanzten Gehölzen umgeben. Südlich liegen Gebäude und 

Gartengrundstücke. Die Zuwegung erfolgt von Osten über eine kleine Straße. Nach 

Westen hin besteht eine Verbindung zum westlichen Abschnitt der eingedeichten 

Niederung des FFH-Gebiets am Fehmarnsund. 

Ziele Ziel ist es, das Grünland der verschiedenen Standorte auf dem alten Strandwallsystem 

zu erhalten und als offene Küstenniederung mit mesophilem Grünland, Magerrasen, 

dem Gewässer und der feuchten Senke zu arten-, blüten- und strukturreichen 

Beständen weiter zu entwickeln. Im Fokus steht dabei der Kriechende Sellerie (Apium 

repens). Sein Bestand soll erhalten und wenn möglich vergrößert werden.  

Weitere Leit- und Zielarten sind u.a. Neuntöter, Feldlerche, Kiebitz, Austernfischer, 

Schafstelze, Kammolch, Kreuz- und Wechselkröte. Die Offenlandflächen sollen als 

Rast- und Nahrungshabitat für Vögel mit großen Aktionsradien und Fledermäusen der 

Umgebung dienen und ein ausreichendes Futterangebot aufweisen. 

Bei den Pflanzenarten sind Arten des mesophilen Grünlands, der Magerrasen und der 

Gewässer hervorzuheben wie z.B. Kriechender Sellerie, Kleines Mädesüß, Knolliger 

Hahnenfuß, Acker-Witwenblume, Wiesen-Margerite, Weinberg-Lauch, Knöllchen-

Steinbrech, Rundblättrige Glockenblume, Golddistel, Skabiosen-Flockenblume, 

Wiesen-Flockenblume, Gemeiner Natternkopf, Echter Wiesenhafer, Wiesen-

Schaumkraut, Wiesen-Sauerampfer, Sumpf-Hornklee, Sumpf-Vergißmeinnicht, Sumpf-

Labkraut, Sumpf-Kratzdistel und Schlangen-Lauch sowie in Gewässern Schild-

Ehrenpreis, Tannenwedel, Quirliges und Ähriges Tausendblatt. 

Maßnahmen Das Grünland soll weiterhin extensiv mit Rindern beweidet werden. Ein Anschluss an 

benachbarte Grünlandflächen der Niederung und eine temporäre Beweidung mit 

eingeschlossener Weideruhe zur Förderung blütenreicher Bestände sind anzustreben. 

Zusätzlich zur Weidenutzung können ruderalisierte Bestände gemäht werden, um dort 

die Biomasse und ggf. Streu zu reduzieren und eine Besiedlung mit typischen, aber 

konkurrenzschwachen Grünlandarten nährstoffarmer Standorte zu fördern.  

Die potenziell vom Kriechenden Sellerie besiedelbare Fläche sollte vergrößert werden. 
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Dazu kann die Senke ggf. weiter vernässt oder in Bereichen, die noch nicht vom 

Kriechenden Sellerie besiedelt sind, der Oberboden flach abgeschoben werden. 

Das vorhandene Gewässer und die mageren Standorte auf Sandboden sollen erhalten 

und ggf. gepflegt werden. Es ist anzustreben, die Stiftungsflächen in der Niederung 

und im weiteren FFH-Gebiet weiter zu arrondieren. 

Gezielte Artenschutzmaßnahmen für typische Pflanzen oder Tiere wie Brut- und 

Rastvögel, Amphibien, Reptilien, Libellen, Heuschrecken und Tagfalter können 

durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 

01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 

01.02.12  Pflegemahd 

04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 

04.05 Pflege von Stillgewässern 

11.03 Artenschutzmaßnahmen "Reptilien" 

11.04 Artenschutzmaßnahmen "Amphibien" 

11.09.07 Artenschutzmaßnahmen "Pflanzen" 

12.01.06 Abschieben von Oberboden 

12.01.09 Pflanzung einzelner Pflanzenarten 

Fotos  
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5.2 Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Artengilden 

Die angestrebten Ziele innerhalb des Stiftungsgebiets „Sundwiesen / Fehmarn“ werden nach 

Landschafts- und Biotoptypen unterteilt. Es werden in Tabelle 11 jeweils Arten, Artengilden, 

Vegetations- und Lebensraumtypen zugeordnet. 

 

Tab. 11: Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / LRT, Artengilden 

Zielebene 1 K Küstenlandschaft  

Zielebene 2 KD Küstendünen 

LRT / Biotoptypen Artenschutzrelevante Arten, spezifische Arten 

Artenreiches, mesophiles Grünland 

Flachgewässer, temporäre Überflutungen 

LRT 6510 Flachland-Mähwiesen 

LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
Magnopotamion oder Hydrocharition 

 

Fledermäuse, Jagdreviere  

Neuntöter, Feldlerche, Kiebitz, Schafstelze, Austernfischer 

Offenlandvögel als Brut- und Rastvögel sowie Tag- und 

Nachtgreife mit großen Aktionsradien. 

Kammolch, Moorfrosch, Kreuz- und Wechselkröte, 
Ringelnatter, allgemein Amphibien und Reptilien. 

Tagfalter des Grünlands und der Küstenlebensräume, z.B. 

Wegerich-Scheckenfalter, Blutströpfchen, Grünwidderchen 

Heuschrecken, z.B. Sumpfschrecke, Goldschrecke 

Libellen der Flach- und Kleingewässer 

allgemein blütenbesuchende Insekten 

Pflanzen der Magerrasen und des mesophilen Grünlands 

trockener bis nasser Standorte sowie der Gewässer z.B. 

Kriechender Sellerie, Kleines Mädesüß, Knolliger Hahnenfuß, 

Acker-Witwenblume, Wiesen-Margerite, Weinberg-Lauch, 

Knöllchen-Steinbrech, Rundblättrige Glockenblume, 

Golddistel, Skabiosen-Flockenblume, Wiesen-Flockenblume, 

Gemeiner Natternkopf, Echter Wiesenhafer, Wiesen-

Schaumkraut, Wiesen-Sauerampfer, Sumpf-Hornklee, 

Sumpf-Vergißmeinnicht, Sumpf-Labkraut, Sumpf-Kratzdistel 

und Schlangen-Lauch sowie in Gewässern Schild-Ehrenpreis, 

Tannenwedel, Quirliges und Ähriges Tausendblatt. 

 

Fett gedruckt: Natura 2000 LRT und Arten (VschRL, FFH Anhang II und IV)  
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5.3 Ziele Ökosystemdienstleistungen 

Die angestrebten Ökosystemdienstleistungen des Plangebiets sind in Tab. 12 nach den 

Landschaftstypen differenziert dargestellt. Im Anhang 1 werden die einzelnen 

Ökosystemdienstleistungen näher erläutert. 

Tab. 12: Ziele: Ökosystemdienstleistungen 

Zielebene 1 K     

Zielebene 2 KD     

Versorgungsdienstleistungen  

Feldfrüchte      

Vieh x     

Viehfutter x     

Fischfang      

Aquakultur      

Wald- und Wildprodukte      

Holz      

Holzbrennstoff      

Energie (Biomasse)      

Biochemikalien/Medizin      

Süßwasser      

Regulationsdienstleistungen  

Lokale Klimaregulierung x     

Globale Klimaregulierung      

Hochwasserschutz      

Grundwasserneubildung x     

Luftqualitätsregulierung x     

Erosionsregulierung x     

Nährstoffregulierung x     

Wasserreinigung x     

Bestäubung      

kulturelle Dienstleistungen  

Landschaftsästhetik x     

Inspiration x     

Erholung und Tourismus      

Bildung x     

Intrinsischer Wert der Biodiversität x     
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6 Projektideen 

Die folgende Liste enthält einige Projektideen, die im Folgenden weiter ausgeführt und für das 

Gebiet „Sundwiesen / Fehmarn“ lokal differenziert werden. 

1. Bestandsförderung von Kriechendem Sellerie (Apium repens) 

2. Artenschutzmaßnahmen für seltene und verschollene Pflanzenarten 

3. Ansiedlung seltener Amphibienarten, Kreuz- und Wechselkröte 

4. Flächenerwerb 

 

 

6.1 Bestandsförderung von Kriechendem Sellerie (Apium repens) 

Der Kriechende Sellerie (Apium repens) ist auf Anhang II der FFH-Richtlinie verzeichnet. Für 

ihn müssen geeignete Schutzgebiet ausgewiesen werden. Bei der Grünlandfläche der Stiftung 

Naturschutz am Fehmarnsund handelt es sich um den einzigen in Schleswig-Holstein originär 

bekannten Standort. Es gilt den Bestand zu erhalten, möglichst zu vergrößern und weiter in 

anderen Gebieten zu verbreiten. Dem wurde bereits durch ein Artenschutzprojekt Rechnung 

getragen. Pflanzen der seltenen Art wurden aufgezogen und in verschiedenen Schutzgebieten 

angesiedelt, teilweise mit großem Erfolg. Zudem wurde der Bestand vom Kriechenden Sellerie 

in der Senke auf der Grünlandfläche am Fehmarnsund gefördert (vgl. Managementplan). Im 

Sommer 2019 war eine Fläche von etwa 300 m² vom Kriechenden Sellerie in unterschiedlicher 

Dichte besiedelt. Das sind (geschätzt) über 1.000 vitale, blühende und fruchtende Pflanzen. 

Es wird vorgeschlagen, den Standort in der feuchten Senke weiter zu verbessern. Es können 

laut Managementplan neue Störstellen angelegt werden, damit sich der Kriechende Sellerie 

dorthin ausbreiten kann. Weiterhin könnte außerhalb der besiedelten Fläche der Oberboden in 

der Senke etwa 10 cm flach abgezogen werden. Damit würde die Senke dort etwas vertieft, 

Biomasse und nährstoffreicher würden Boden entfernt werden. Auf solchen konkurrenzarmen 

Pionierstandorten kann sich der Kriechende Sellerie ausbreiten, zumindest hat er dies an 

vergleichbaren Ausbringungsorten getan. Konkret könnte der Boden zwischen dem jetzigen 

Siedlungsort und dem Kleingewässer auf einer Fläche von 500 m² bis 1.000 m² etwas vertieft 

werden. Das würde den potenziellen Siedlungsort erheblich vergrößern. 

 

Abb. 2: Feuchte Senke und fruchtender Bestand vom Kriechenden Sellerie 
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6.2 Artenschutzmaßnahmen für seltene und verschollene Pflanzenarten 

Die Auswertung der Landesdatenbank und historischer Daten hat ergeben, dass die Flächen 

am Fehmarnsund früher artenreicher besiedelt waren. Dennoch gibt es auch heute etliche 

seltene Arten, die kleinflächig an Reliktstandorten vorkommen. Durch die Ausweisung als FFH-

Gebiet und die extensive Nutzung von Grünlandflächen hat sich die Qualität einiger Standorte 

wieder verbessert, so dass bei etlichen Pflanzenarten eine Ausbreitung und Wiederbesiedlung 

möglich wäre. Es können gezielte Ansiedlungen seltener Pflanzenarten mit geringer 

Verbreitung und von ehemals vorkommenden Arten aus Spenderbeständen in der näheren 

Umgebung vorgenommen werden. 

Hervorzuheben sind Arten der Küstenstandorte, der Magerrasen und der blütenreichen Säume 

wie z.B. Kleines Mädesüß (Filipendula vulgaris), Golddistel (Carlina vulgaris), Wiesen-Margerite 

(Leucanthemum vulgare), Wiesen-Flockenblume, (Centaurea jacea), Skabiosen-Flockenblume 

(Centaurea scabiosa), Acker-Witwenblume (Knautia arvensis), Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga 

granulata) und Zittergras (Briza media). Auch Arten, die bisher lokal nicht vorkommen, könnten 

angesiedelt werden. Auf der Fläche der Stiftung Naturschutz sind Heide-Nelke (Dianthus 

deltoides), Thymian (Thymus pulegioides) und Hunds-Veilchen (Viola canina) zu nennen. 

 

 

6.3 Ansiedlung seltener Amphibienarten, Kreuz- und Wechselkröte 

Im FFH-Gebiet am Fehmarnsund kommen bereits Moorfrosch und Kammolch sowie weitere 

häufige Amphibienarten vor. Für Kreuz- und Wechselkröte besteht eine potenzielle Eignung. 

Sie sollen laut FFH-Managementplan an geeigneten Stellen durch Anlage von Gewässern oder 

dem Aussieben von Dünentälern gefördert werden. Auf der Fläche der Stiftung Naturschutz 

besteht bereits ein für die Kröten geeignetes Gewässer.  

Ergänzend zur Förderung geeigneter Lebensräume und zur Anlage von Laichgewässern wird 

vorgeschlagen, Kreuz- und Wechselkröte gezielt im Gebiet anzusiedeln. Dies geschieht über 

die Ansiedlung aufgezogener Jungtiere und wurde an mehreren Standorten der Ostseeküste 

bereits erfolgreich erprobt. Entsprechende Maßnahmen sollten auch am Fehmarnsund und 

insbesondere auf der Fläche der Stiftung Naturschutz durchgeführt werden. 

 

 

6.9 Flächenerwerb 

Die Fläche der Stiftung Naturschutz im FFH-Gebiet am Fehmarnsund ist sehr klein und für 

umfangreichere Verbesserungen wenig geeignet. Darüber hinaus gibt es im Gebiet weitere 

Grünlandflächen, die zu Kompensationszwecken extensiv genutzt werden, sowie weitere 

naturnah ausgebildete Küstenstandorte. Insgesamt sind die hochwertigen „Naturschutzflächen“ 

stark fragmentiert und werden randlich von Wegen, Siedlungs-, Tourismus- und intensiven 

Landwirtschaftsflächen negativ beeinflusst. Vorrangiges Ziel muss es daher sein, größere 

Flächeneinheiten zu arrondieren, möglichst durch Ankauf oder Pacht der Flächen. Das gilt für 

alle Flächen der Küstenlebensräume im FFH-Gebiet und der näheren Umgebung.  
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7 Monitoring-Vorschläge 

Die Entwicklung folgender Arten, Artengruppen und ihrer Lebensräume sollte im Rahmen des 

Monitoring im Bereich der Sundwiesen / Fehmarn verfolgt werden: 

1. Bestandsentwicklung vom Kriechenden Sellerie (Apium repens) 

2. Vorkommen spezifischer und seltener Pflanzenarten  

3. Vorkommen von Brutvögeln 

4. Vorkommen von Amphibien und Reptilien 

5. Fotodokumentation 

 

 

7.1 Bestandsentwicklung vom Kriechenden Sellerie (Apium repens) 

Der Bestand vom Kriechenden Sellerie muss erhalten und sollte durch geeignete Maßnahmen 

vergrößert werden. Die Entwicklung der Bestandsgröße und der Vitalität der niedrigwüchsigen 

und konkurrenzschwachen Art sollte regelmäßig erfasst werden. Neben Dauerflächen sollte 

dabei möglichst der gesamte Bestand in der Senke erfasst werden. 

 

7.2 Vorkommen spezifischer und seltener Pflanzenarten 

Auf der extensiv genutzten Weidefläche am Fehmarnsund siedeln seltene Pflanzenarten des 

mesophilen Grünlands und der Magerrasen. Zudem könnten weitere Arten aufkommen oder 

neu angesiedelt werden (vgl. 6.2) wie z.B. das Kleine Mädesüß. Der Artbestand und die 

Bestandsgröße einzelner seltener Arten sollte regelmäßig erfasst werden, da so recht 

flächengenau die Entwicklung der Lebensräume und ihre Qualität dokumentiert werden kann. 

Auf dieser Basis können Maßnahmen angepasst und z.B. Nutzungsdauer und -intensität feiner 

ausgerichtet werden. Das Monitoring ist dabei auch Grundlage für eine mögliche Ausbringung 

und Ansiedlung seltener Arten und später der Evaluation und Erfolgskontrolle.  

 

7.3 Vorkommen von Brutvögeln 

Die kleine Grünlandfläche ist für Brutvögel von untergeordneter Bedeutung. Dennoch können 

einige Offenlandarten vorkommen. Um durch die extensive Nutzung und ggf. den Einschlag von 

Gehölzen eine entsprechende Qualität und Ausstattung der Lebensräume zu entwickeln, sollte 

der Bestand an Brutvögeln wie z.B. Wiesenpieper, Neuntöter, Feldlerche, Schafstelze oder 

Kiebitz in regelmäßigen Abständen erfasst werden. 

 

7.3 Vorkommen von Amphibien und Reptilien 

Die Grünlandfläche mit der Senke und dem Kleingewässer kann von Amphibien und Reptilien 

besiedelt werden, die auch im größeren FFH-Gebiet am Fehmarnsund vorkommen. Das 

Monitoring soll erfassen, welche Arten im Gebiet vorkommen, wo die Amphibien laichen und 

wie sich ihre Bestände entwickeln. Das Monitoring sollte außerdem alle Reptilien- und 

Amphibienarten umfassen, sich also nicht auf die FFH-Arten beschränken. Falls einige Arten 

neu angesiedelt werden wie z.B. Kreuz- und Wechselkröte oder ggf. Zauneidechse, ist das 

Monitoring auch auf diese Arten auszudehnen. 
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7.6 Fotodokumentation 

Die Entwicklung des Gebiets, einzelner Habitate oder Bestände sollte durch Fotos dokumentiert 

werden. Dazu sollten Fotos der älteren und jüngeren Vergangenheit inklusive Luftbildern und, 

wenn vorhanden, auch Schrägluftbildern gesammelt und bei zukünftigen Begehungen ergänzt 

werden. Ziel ist es, die Grundlage an Fundortdaten durch Fotos zu ergänzen. Bei der Begehung 

zum SLEP wurden 29 Fotos mit einer GPS-Kamera gemacht. Weiterhin gibt es aus dem 

Zeitraum des LIFE-Projekts „BaltCoast“ von 2006 bis 2012 etwa 400 weitere Fotos. Zudem 

liegen aus eigener Befliegung etliche Schrägluftbilder aus dem FFH-Gebiet vor. Ein Vergleich 

von Fotos verschiedener Jahre liegt bei der Stiftung Naturschutz bereits vor. 

 

 

Abb. 3: Schrägluftaufnahmen vom 29. Oktober 2005 (oben) und 9. Oktober 2009 (unten) 



SLEP Sundwiesen / Fehmarn - Zusammenfassung - Endversion Seite 27 

GGV Freie Biologen, Heiko Grell, Am Wohld 7, 24244 Felm 

8 Zusammenfassung 

Für die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet „Sundwiesen / Fehmarn“ wurde ein 

Leitbild erstellt, das die naturräumlichen Potenziale und die lokalen Gebietscharakteristika des 

Küstenabschnitts am Fehmarnsund sowie die recherchierten naturschutzrechtlichen Vorgaben 

des Stiftungs- und FFH-Gebiets integriert.  

Für Flächen der Stiftung Naturschutz wurden Entwicklungsziele für die Tier- und Pflanzenarten 

und ihre Lebensräume erarbeitet und entsprechende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

vorgeschlagen. Insbesondere wurden die fachlichen Vorgaben für das FFH-Gebiet 

„Sundwiesen / Fehmarn“ und der entsprechende FFH-Managementplan, die Verbundachse des 

Biotopverbunds und das angrenzende EU-Vogelschutzgebiet „Ostsee östlich Wagrien“ 

berücksichtigt.  

Die kleine Grünlandfläche der Stiftung Naturschutz auf dem überdünten Strandwallsystem der 

Küstenniederung wird extensiv beweidet. Dort entwickeln sich Bestände des mesophilen 

Grünlands, der Magerrasen und blütenreichen Säume sowie Gewässerlebensräume. Von 

besonderer Bedeutung ist eine feuchte Senke mit dem einzigen originär bekannten Standorte 

vom Kriechenden Sellerie (Apium repens), einer Pflanzenart des Anhangs II der FFH-Richtlinie. 

Weiterhin werden auf der Fläche auch Amphibien, Reptilien, Tagfalter, Libellen und andere 

Tierarten geschützt und ihre Lebensräume nachhaltig verbessert.  

Es wurden Projektideen formuliert, insbesondere zur Förderung des struktur-, arten- und 

blütenreichen Grünlands und der Pflanzenarten inklusive des seltenen Kriechenden Sellerie 

und einer typischen Besiedlung mit spezifischen Tierarten. Weitere Vorschläge beziehen sich 

auf das Gewässer und eine mögliche Besiedlung mit seltenen Amphibienarten. Zudem werden 

Vorschläge für ein Monitoring einzelner Arten und Artengruppen und ihrer Lebensräume 

inklusive einer Dokumentation durch Fotos aufgezeigt. 

 

 

Anhang: 

Karte 1: „Schutz“  Naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Karte 2: „Bestand“  Biotoptypen / Lebensraumtypen 

Karte 3: „Ziele“  Zielkonzept / Zielebenen 

Karte 4 „Lok_Diff“  Lokale Differenzierungen nach Maßnahmen 
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9 Quellenverzeichnis 

 

Rote Liste und Verbreitung 

LLUR – LANDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄUME SCHLESWIG-

HOLSTEIN (2009): Die Großschmetterlinge Schleswig-Holsteins – Rote Liste, 106 S. 

LANU – LANDESAMT FÜR NATUR UND UMWELT DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (2001): Die 

Heuschrecken Schleswig-Holsteins – Rote Liste, 52 S. 

LANU – LANDESAMT FÜR NATUR UND UMWELT DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (2003): Die 

Amphibien und Reptilien Schleswig-Holsteins – Rote Liste, 62 S. 

LANU – LANDESAMT FÜR NATUR UND UMWELT DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (2006): Die 

Farn- und Blütenpflanzen Schleswig-Holsteins – Rote Liste – Band 1 und 2, 122 und 46 S. 

LANU – LANDESAMT FÜR NATUR UND UMWELT DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (2005): Atlas 
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SLEP-Zielebenen mit Erläuterungen 
Stand 15.11.2018 

 

Um das Kapitel 5 „Zielkonzept“, besser verstehen zu können, werden die SLEP-Zielebenen 
nachfolgend näher erläutert. 

Die Zielebenen bilden das Entwicklungsziel für den betrachteten Landschaftsausschnitt ab. Während die 
Zielebene 1 das Entwicklungsziel für einen größeren, zusammenhängenden Landschaftsausschnitt an-
gibt, werden in der Zielebene 2 nur Flächen zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen 
Landschaftsausschnitt verkörpern. Damit können sich in der Zielebene 1 ein bis mehrere Landschafts-
ausschnitte mit der gleichen oder mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden. 

Die Zielebenen 1 und 2 können voneinander entkoppelt verwendet werden. Bei der Zuordnung der Ziel-
ebene 1 entscheidet der erlebbare Landschaftseindruck am Ort unter Berücksichtigung umgebender, ggf. 
nicht von der Stiftung Naturschutz verwalteter Flächen. Somit wird z.B. ein kleines Waldstück, Zielebene 
2 „Buchenwald“, in einer von Grünland und Knicks dominierten Umgebung in die Zielebene 1 „Halboffene 
Landschaft“ eingeordnet, selbst wenn es sich bei den umgebenden Flächen nicht um Stiftungsland 
handelt. 

Erst die lokale Differenzierung (Lok_Diff) umfasst als kleinste Einheit jene in sich homogene Flächen, 
die sich durch gleiche Ziele und Maßnahmen von anderen abgrenzen lassen. Das bedeutet einerseits, 
dass räumlich getrennte Flächen der gleichen Lok_Diff zugeordnet werden, wenn sie sich hinsichtlich 
ihrer Ziele in Zielebene 1 und 2 sowie hinsichtlich ihrer Maßnahmen nicht unterscheiden, und 
andererseits, dass Flächen trotz gleicher Zielsetzung aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen in mehrere 
Lok_Diffs unterteilt werden.  

Ein wichtiges Instrument sind ferner die Struktur-IDs, durch die sich die Lok-Diffs näher beschreiben 
lassen. Liegen z.B. im dem Buchenwald Kleingewässer oder kleine Offenflächen, wird dies durch die 
Strukturen „mit Gewässer“ oder „lichter Wald“ beschrieben. Es lassen sich also einer Lok_Diff mehrere 
Struktur-IDs zuordnen. In diesem Fall sollte der Geltungsbereich der Strukturen im Text für weitere 
planerische Rückschlüsse erklärt werden. Eine Ausweisung solcher Bereiche als separate Lok_Diff ist 
nur dann sinnvoll, wenn dies mit einem planerischen Mehrwert einhergeht (Redundanz). Dies ist im 
Zweifel mit dem zuständigen Flächenmanager gemeinsam zu erörtern. 

Soweit nachfolgend Kürzel bei eindeutiger Zuordenbarkeit verwendet werden, entsprechen sie den 
Kürzeln des Biotoptypenschlüssels in der 4. Fassung (Stand: April 2018). 

Die Erläuterungen zu den Zielebenen wurden maßgeblich im Auftrag der SNSH vom Planungsbüro 

PLANULA aus Hamburg erarbeitet. 
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Liste der Zielebenen 

Zielebene 1 Ziel_1  Thema Zielebene 2 Ziel_2 

Auenlandschaft A  Gewässer eutrophes naturnahes stilles Gewässer SE 
Binnendünen B    naturnahe Aue SN 
Gewässerlandschaft S    Naturnahes Fließgewässer SF 

Halboffene Landschaft H    
Oligo-bis mesothrophes naturnahes 
Gewässer SO 

Küstenlandschaft K    Röhricht/Ried SR 
Moorlandschaft M    Stauteich ST 
Ästuar E   Verlandungsbereich SV 

Offene Landschaft O  Küste | Düne Küstendünen KD 
Siedlungsbiotope Z    Lagune KL 

Wald-/Gehölzlandschaft W   Salzgrünland KG 

     Steilküste KK 

     Strand KS 

     Wanderdüne KW 

     rohbodenreiche Sanddüne RS 

   Heide Feuchtheide HE 

     Heide/Magerrasen  HM 

Struktur S_ID  Moor Moorwald MW 

   naturnahes Moor MN 

dichter Wald 1  Grünland Extensivgrünland mittlerer Standorte GR 
lichter Wald 2    Feuchtgrünland GF 
bewirtschafteter Wald 3    gehölzreiches Halboffenland GE 
beweideter Wald 4    Streuwiese GW 

bewaldet 5  
Gebüsch | 
Wald Auwald WA 

mit Gewässer 6    Buchenwald WB 
ohne Gewässer 7    Eichenwald WE 
gebüschreich 8    Feuchtgebüsch WF 
heide- und magerrasengeprägt 9    Hudewald WH 
mit Knicks 10    Kratt/Niederwald WK 
ohne Knicks 11    Laub-/Nadelmischwald WM 
Einzelbäume oder 
Baumgruppen 12    Schlucht- und Hangmischwald WT 
ohne Gehölze und hohe 
Strukturen 13    Standortgerechter Laubwald WL 
strukturreich 14    Sumpf-/Bruchwald WS 

mit Gräben und Grüppen 15  Sonstiges Kleingärten ZG 
mit offenen Bodenstellen 16    Naturschutzacker ZA 

     Sonstige Siedlungsflächen ZS 

     Streuobstwiese ZO 
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Zielebene 1: 

Auenlandschaft 
IdR die Aue von Flüssen (≥ 5 m Gewässerbreite) und Strömen (inkl. Süßwasser-Tidebereiche der Elbe 
und Eider), Aue = abzulesen aus Bodenkarten (Auenböden) und der Geländemorphologie (Hangkanten), 
keine zwingende regelmäßige Überflutung des Standorts erforderlich. Für eine Zuordnung ist die Natur-
nähe und Realisierbarkeit von Maßnahmen entscheidend (z.B. bei nicht mehr benötigten Sommer-
deichen, die geschliffen werden könnten). Durch massive Landesschutzdeiche abgeschnittene (ehe-
malige) Auenbereiche, z.B. an Eider und Elbe, fallen nicht unter die Auenlandschaft (idR dann zur 
Offenen oder Halboffenen Landschaft gehörig). 

Binnendünen 
Durch Windeinfluss gebildete Sandaufhäufungen, einschließlich der Dünentäler, im Binnenland. 

Gewässerlandschaft 
Süßwasser, keine Lagunen/Strandseen. IdR ab 5 ha Wasserfläche oder im Komplex mehrerer Teiche 
von zusammen ≥ 5 ha Wasserfläche (auch Seeufer, Halbinseln, angrenzende Brüche oder Röhrichte).  

Halboffene Landschaft 
Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Binnendünen und Küsten, in denen 
Gehölze das erlebbare Bild erkennbar prägen. Charakteristisch ist hier der kleinräumige Wechsel aus 
Offenland und Gehölzen bzw. Gehölzgruppen. Zur Beurteilung dient nicht eine einzelne Stiftungsfläche, 
sondern die erlebbare Landschaft am Standort. Typisch: z.B. Halboffene Weidelandschaft der 
Geest/östliches Hügelland / „wilde Weiden“, Bauernwaldlandschaften, Knicklandschaften. 

Küstenlandschaft 
Von der Meeresdynamik der Nord-/Ostsee und/oder Salz- oder Brackwasser beeinflusste Küstenbiotope 
(auch Küstendünen, Strandwälle, Kliffs, Höftländer, etc.)  ohne Süßwasser-Tidebereiche der Elbe und 
Eider (s. Auenlandschaft).  
 
Moorlandschaft 
Hoch- und Übergangsmoore (M), Voraussetzung: Organischer Boden (idR Hoch- und Anmoor), auch im 
Komplex mit weiteren Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB). Niedermoore sind idR einer 
anderen Ziellandschaft zuzuordnen. 

Ästuar 
Überwiegend ungenutzter, naturnaher Biotopkomplex der ins Meer mündenden Flüsse mit regelmäßigem 
Brackwasser- und an der Nordsee auch Tideeinfluss. Prägend ist eine enge Verzahnung des 
Wasserkörpers mit den Ufer- und Überschwemmungsbereichen inkl. Brackwasser-Röhrichte, Ufer-
staudenfluren, Priele, Watten, Pionierfluren, Salz- und Auengrünland, Auengebüsche sowie Auwälder 
(LRT 1130). Vor allem im Deichvorland. 

Offene Landschaft 
Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Dünen und Küsten, in der Gehölze das 
erlebbare Bild nicht prägen, sondern der freie Blick das Bild bestimmt. Zur Beurteilung dient nicht eine 
einzelne Stiftungsfläche, sondern die erlebbare Landschaft am Standort. 
Typisch: z.B. Weidelandschaft und Wiesenvogel-Schutzgebiete der Marsch. 

Siedlungsbiotope 
Biotope im Siedlungsbereich (S). 

Wald-/Gehölzlandschaft 
Wälder und flächenhaft dichte Gebüsche, nicht in Mooren, nicht auf Binnendünen, nicht an Küsten sowie 
nicht in Auen von Flüssen (≥ 5 m Gewässerbreite) und Strömen. 
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Zielebene 2: 

Gewässer 

Eutrophes naturnahes stilles Gewässer 
Eutrophe Stillgewässer wie Weiher oder Seen (FSe)  (ohne wiederkehrende Kleingewässerstrukturen). 

Naturnahe Aue 
Naturnahe Biotope (Röhrichte, Gebüsche, Altarme, Kleingewässer, Feucht-/Nassgrünland, Sümpfe) in 
der Aue von Flüssen und Strömen (= alles was nicht Wald ist). 

Naturnahes Fließgewässer 
Bach (FB),Fluss (FF) und naturnahe lineare Gewässer (FL)  

Oligo- bis mesotrophes naturnahes Gewässer 
Oligotrophe Stillgewässer (FSo) und Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer (FSm, FSi). 

Röhricht/Ried 
Landröhrichte (NR) und Niedermoore, Sümpfe (NS) sowohl gehölzreiche als auch gehölzarme 
Ausprägungen. IdR ohne oder in Komplexen mit nur geringen Anteilen an landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

Stauteich 

Künstlich angestaute und ablassbare Stillgewässer, z.B. Fischteiche (FXt).  

Verlandungsbereich 
Großflächige Verlandungsbereiche, z.B. ausgedehnte Schilfgürtel an Seen. 

 

Küste | Düne 

Küstendünen 
Küstendünen (KD, KH) inkl. Dünentäler (KP, KM), ohne Wanderdüne (KDm). 

Lagune 
Strandsee (KSe), nur an der Ostsee. 

Salzgrünland 
Salzgrünland der Nordsee und Ostsee (KN, KO) sowie brackwasserbeeinflusstes Grünland (KG) 
außerhalb der Ästuare . 

Steilküste 
Fels- und Steilküste / Kliffs der Nord- und Ostsee (XKf, XKh, XKn, XKo). 

Strand 
Strände (KS) ohne Strandsee (KSe). 

Wanderdüne 
Wanderdüne- (KDm)  

Rohbodenreiche Sanddüne 
Binnendünen (TB,XB) 
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Heide 

Feuchtheide 
Feuchtheiden (TF) außerhalb oder allenfalls im Randbereich von Mooren, für deren Erhalt eine 
regelmäßige Nutzung erforderlich ist. 

Heide/Magerrasen 
Weithin offene Zwergstrauchheiden (TH), Trocken- und Magerrasen (TR) 

 

Moor 

Moorwald 
Birkenmoorwälder und andere torfmoosreiche baumbestandene Moorstadien (MW) LRT 91D0. 

Naturnahes Moor 
Hoch- und Übergangsmoore mit Moorheidestadien (MH), naturnahe Moorstadien (MS) sowie Moor-
Regenerationskomplexe (MR), ohne Moorwälder (MW), für deren Erhalt keine Nutzung erforderlich ist. Im 
Komplex können auch weitere Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB, wiedervernässtes 
(Nieder-)Moorgrünland) in das naturnahe Moor miteinbezogen werden. 

 

Grünland 

Extensivgrünland mittlerer Standorte 
Weithin offenes, extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM)mit das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung ca. <30%. Bei 
gehölzreichen Ausprägungen ist der Eindruck, dass es landwirtschaftlich genutzte Flächen sind, noch 
deutlich wahrnehmbar. 

Feuchtgrünland 
Weithin offenes Artenreiches Feuchtgrünland (GF) und Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
allenfalls einzelnen, das Landschaftsbild nicht bestimmenden Gehölzen. 

Gehölzreiches Halboffenland 
Halboffenes, meist sehr extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM), Artenreiches Feuchtgrünland (GF), Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung ≥30%. Die Gehölze sind soweit prägend, 
dass man bei Grünland nicht mehr den Eindruck hat vor landwirtschaftlich genutzten Flächen zu stehen 
(= “Wildnis“), metastabile Sukzessionsflächen, daher auch häufig eng verzahnt mit Ruderalfluren, 
Röhrichten oder Staudensümpfen. 

Streuwiese 
Durch einschürige, späte Mahd oder Mulchmahd geprägte Wiesen idR auf Niedermoorstandorten,  sowie 
unregelmäßig genutzte Flächen. 

 

Gebüsch | Wald 

Auwald 
Au- und Quellwald (WA, WQ), LRT 91E0/91F0 in der Aue von Bächen, Flüssen und Strömen. 
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Buchenwald 
Laubmischwald, idR Buche >50% in der ersten Baumschicht, LRT 9110/9120/9130. 

Eichenwald 
Laubmischwald, von Eichen geprägt/dominiert, inkl. Eichen-Kiefernwald (WLk), LRT 9160/9190. 

Feuchtgebüsch 
Flächenhafte Strauchbestände (idR Weiden) auf feuchten/nassen mineralischen Standorten außerhalb 
der Auen, Moore (M) und Binnendünen (TB). Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der 
vorgenannten Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Feuchtgebüsche als Zwischenziele im Zeitraum 
der Zielplanung jedoch möglich. 

Hudewald 
Durch ehemalige Weidenutzung geprägte, lichte und breitkronige Eichen- oder Buchenbestände  sowie 
Waldweide. 

Kratt/Niederwald 
Durch Niederwaldnutzung geprägte Wälder (.wn) bzw. Eichenkratt (WLt). 

Laub-/Nadelmischwald 
Laub-/Nadelmischwald mit Nadelholz >30% in der ersten Baumschicht (nur aus Artenschutzgründen, kein 
LRT), ohne Eichen-Kiefernwald. Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der vorgenannten 
Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Laub-/Nadelmischwälder als Zwischenziele im Zeitraum der 
Zielplanung jedoch möglich. 

Schlucht- und Hangmischwald 
Meist in Steillagen oder engen Schluchten gelegene Laubmischwälder (WMs), LRT 9180. 

Standortgerechter Laubwald 
Für alle Fälle vorgesehen, in denen derzeit keine oder standortfremde bzw. nicht heimische Gehölze 
stehen und aufgrund unklarer Standortverhältnisse nicht bestimmt werden kann, welcher der o.g. 
Waldtypen entstehen würde. Nicht vorgesehen, um heterogene Bestände aus den anderen Waldtypen 
zusammenzufassen. Lebensraumtypen, die aus Vorkartierungen und eigenen Erhebungen bereits 
Bestand sind, werden den entsprechenden Waldtypen zugeordnet. 

Sumpf-/Bruchwald 
Laubmischwald, von Schwarzerle/Esche/Moorbirke geprägt/dominiert, auf mineralischen (Sumpfwald) bis 
organischen (Bruchwald) Böden, nicht in Flussauen. 
 

Sonstiges 

Kleingärten 
Kleingartenanlage (SPk). 

Naturschutzacker 
Extensivacker (AAe) mit naturschutzgerechter Bewirtschaftung. 

Sonstige Siedlungsflächen 
Siedlungsbiotope (S) ohne Kleingartenanlage (SPk). 

Streuobstwiese 
Streuobstwiese (HO). 
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Vollversiegelte Verkehrsfläche (SVs)

Nebencode

GYf = Artenarmes bis mäßig artenreiches

Feuchtgrünland

RHg = Ruderale Grasflur

Sonstiges

Sundwiesen Fehmarn

1:1.000Maßstab:

Biotoptypen / Lebensraumtypen

Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel Stand: 2019
§ - gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschützte Biotope

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH

Projekt:

Titel:

Auftraggeber:

Bearbeitung:

GGV 
Freie Biologen

Zeichnung:

Datenquelle:Landesbiotopkartierung (LBK),
ggf. ergänzt durch GGV.
Angaben zu Einzelflächen sind der Attributtabelle zu entnehmen.



VK

o
0 100 m

V. Pieper

H. Grell

Karte "Ziele"

SLEP Nr. 381
Sundwiesen Fehmarn

Zielkonzept / Zielebenen

Stiftung Naturschutz SH
Eschenbrook 4
24113 Molfsee

gezeichnet:

geprüft:

Datum: Name:

zul. geändert:

08.04.2020

08.04.2020

18_022

Zielebene 2

KD - Küstendüne

Sonstiges

Sundwiesen Fehmarn

1:1.000Maßstab:

Zielkonzept / Zielebenen

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH

Projekt:

Titel:

Auftraggeber:

Bearbeitung:

GGV 
Freie Biologen

Zeichnung:

Ziel 1 - Code Ziellandschaften - Ebene 1
K Küstenlandschaft



381_01_01

o
0 100 m

V. Pieper

H. Grell

Karte "Lok-Diff"

SLEP Nr. 381
Sundwiesen Fehmarn

Lokale Differenzierungen nach Maßnahmen

Stiftung Naturschutz SH
Eschenbrook 4
24113 Molfsee

gezeichnet:

geprüft:

Datum: Name:

zul. geändert:

08.04.2020

09.04.2020

18_022

Teilgebiet 1: Hinterdeichsflächen

Fehmarnsund

381_01_01: Apium repens-

Sonstiges

Sundwiesen Fehmarn

1:1.000Maßstab:

Lokale Differenzierungen nach Maßnahmen

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH

Projekt:

Titel:

Auftraggeber:

Bearbeitung:

GGV 
Freie Biologen

Zeichnung:


